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Nach Artikel 13 und 14 EU DS-GVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Per-
son, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit 
zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach. 
 
 
 
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters: 
 
Scheckenclub Rheinland - im Zentralverband Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter e.V. -                                               
vertreten durch den 1. Vorsitzenden Norbert Schellen, Am Dyckershof 9b, 41352 Korschenbroich, Telefon 02161-644192 
 
 
2. Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:  
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung der 45.Überregionalen Scheckenclub-Vergleichsschau vom 
12. -13.10.2019 verarbeitet (z.B. Versendung der B-Bögen, Katalogerstellung, Preisverteilung). Sie werden im Schau-
programm von Peter, Kaninchen 5.4 lizensiert auf den Arbeitskreis Scheckenzüchter Deutschland, verarbeitet und ge-
speichert. Die Verarbeitung ist zwingend im Rahmen der Zuordnung der Tiere zum Züchter erforderlich. 
Darüber hinaus werden für die Öffentlichkeitsarbeit personenbezogene Daten, Fotos und Videos im Zusammenhang mit 
der  45. Überregionalen Scheckenclub-Vergleichsschau, einschließlich der Berichterstattung hierüber, auf der Internet-
seite des Scheckenclub Rheinlands, in Auftritten des Scheckenclub Rheinlands und deren Mitgliedern in sozialen Medi-
en sowie auf Seiten der Fachverbände und Fachorgane veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Print-
medien übermittelt. 
 
 
3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:  
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages ge-
mäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSG-VO. Bei dem Vertragsverhältnis handelt es sich um die Teilnahme an der 45. Überregio-
nalen Scheckenclub-Vergleichsschau ausgerichtet durch den Scheckenclub Rheinland.  
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, 
erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i. V. m. Artikel 7 DS-GVO.  
Die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Print-
medien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Scheckenclub Rheinlands (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSG-VO). 
Das berechtigte Interesse des Scheckenclub Rheinlands besteht in der Information der Öffentlichkeit über die 45. Über-
regionale Scheckenclub-Vergleichsschau durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Scheckenclub Rheinlands 
und seiner Mitglieder, sowie der teilnehmenden Aussteller.  
 
 
4. Empfänger von personenbezogenen Daten:  
Personenbezogene Daten werden von der Ausstellungsleitung und den Personen, die für die EDV-Erfassung verantwort-
lich sind, verarbeitet und im Katalog veröffentlicht.  
Des Weiteren werden die personenbezogenen Daten, Fotos und Videos wie unter Punkt 2. genannt, im Internet und in 
Printmedien veröffentlicht.  
Bei berechtigtem Interesse werden personenbezogene Daten dem ZDRK oder anderen Organisationen des ZDRK’s  
zur Verfügung gestellt. 
 
 

5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder falls dies nicht möglich ist, die 
Kriterien für die Festlegung der Dauer: 

• Die personenbezogenen Daten werden im Ausstellungsprogramm für die Durchführung der 45. Überregionalen 
Scheckenclub-Vergleichsschau und den Scheckenclub-Vergleichsschauen in den Folgejahren gespeichert. 

• Durch Widerruf der betroffenen Person werden die personenbezogenen Daten im Ausstellungsprogramm für die 
Zukunft gelöscht. 

• Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck einer Clubchronik im Archiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um 
die Kategorien Vorname, Nachname, Clubzugehörigkeit, Scheckenrassen, besondere Erfolge oder Ereignisse, an 
denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Scheckenclub 
Rheinlands an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von Ereignissen und Erfolgen in der Rassekaninchenzucht zu-
grunde. 
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6. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgen-
den Rechte zu: 

• Das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO. 

• Das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO. 

• Das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO. 

• Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO. 

• Das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO. 

• Das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 

• Das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO. 

• Das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 

 
 
 
7. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:  
Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Anmeldung mit dem Anmeldebogen zur 45. Überregionalen 
Scheckenclub-Vergleichsschau erhoben. Clubmeister, Rassemeister, Siegertiere, die Preisverteilung incl. aller Ausstel-
lungsergebnisse werden durch das Schauprogramm ermittelt. Fotos und Videos werden während des Ausstellungszeit-
raum vom 10.10.-13.10.2019 gemacht. 
 
 
 

Durch die Anmeldung und die damit verbundene Anerkennung der Ausstellungsbestimmungen stimmen die Aussteller 
der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten 
gemäß dem Ausmaß und Umfang der Ausstellungsbestimmungen zu. Eine anderweitige, als zur Durchführung der 45. 
Überregionalen Scheckenclub-Vergleichsschau, Datenverwendung ist dem Scheckenclub Rheinland nur erlaubt, sofern 
er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder ihm eine Einwilligungserklärung vorliegt. 

 
 
 
 
Ende der Informationspflicht 
 


